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Die Firma E.ON edis AG, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/
Spree, hat mit Datum vom 01. September 2008, hier eingegangen am 02.
September 2008, einen Antrag auf Bescheinigung von beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung
und Erneuerung einer bereits bestehenden Transformatorenstation
(Kallinchen, Motzener Straße) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Ne-
ben- und Sonderanlagen für das Flurstück 487 (GB-Blatt 173) der Flur 3 in
der Gemarkung Kallinchen in der Stadt Zossen gestellt. Dieser Antrag wird
hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 973 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2418), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem
Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, SachenR-
DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt gemacht.
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von vier
Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Berg-
bau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmachnow (Haus
5, 4. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach Termin-
vereinbarung unter (033203) 36 - 823 (montags bis donnerstags in der
Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12.00
Uhr)  - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - ein-
gesehen werden. Die  Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in wel-
chem Ausmaß) betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden.

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg

Aktenzeichen: 09.53 - 973

Öffentliche Bekanntmachung
eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz

in der Gemarkung Kallinchen im Bereich der Stadt Zossen

genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen ent-
standen. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand
vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der
vorhandenen Belastung des Grundstücks bzw. mit der bestehenden Energie-
anlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetretenen Veränderungen,
die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene
Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer,
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grund-
stück geregelt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstücks-
eigentümer, Erbbauberechtigter usw.) innerhalb von vier Wochen nach
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung eingelegt wer-
den. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf
gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunter-
nehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass
die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders
als vom Unternehmen) dargestellt ist.

Kleinmachnow,  11. September 2008

Im Auftrag
(Grunenberg)
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Die Firma E.ON edis AG, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/
Spree, hat mit Datum vom 01. September 2008, hier eingegangen am 02.
September 2008, einen Antrag auf Bescheinigung von beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung
und Erneuerung einer bereits bestehenden Transformatorenstation
(Dabendorf, Märkische Straße) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Ne-
ben- und Sonderanlagen für das Flurstück 185 (GB-Blatt 192) der Flur 2 in
der Gemarkung Dabendorf in der Stadt Zossen gestellt. Dieser Antrag wird
hier unter dem Aktenzeichen 09.53 - 975 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geän-
dert durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2418), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung
des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem
Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, SachenR-
DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt gemacht.
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von vier
Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Landesamt für Berg-
bau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Außenstelle Kleinmachnow (Haus
5, 4. Etage), Stahnsdorfer Damm 77 in 14532 Kleinmachnow, nach Termin-
vereinbarung unter (033203) 36 - 823 (montags bis donnerstags in der
Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12.00
Uhr)  - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - ein-
gesehen werden. Die  Frage, ob ein Grundstück überhaupt (bzw. in wel-
chem Ausmaß) betroffen ist, kann vorab telefonisch geklärt werden.

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg

Aktenzeichen: 09.53 - 975

Öffentliche Bekanntmachung
eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz

in der Gemarkung Dabendorf im Bereich der Stadt Zossen

genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen ent-
standen. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand
vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist ein Einverständnis mit der
vorhandenen Belastung des Grundstücks bzw. mit der bestehenden Energie-
anlage selbst nicht erforderlich. Alle danach eingetretenen Veränderungen,
die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene
Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer,
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grund-
stück geregelt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Ein eventueller Widerspruch kann durch den Berechtigten (Grundstücks-
eigentümer, Erbbauberechtigter usw.) innerhalb von vier Wochen nach
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung eingelegt wer-
den. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann allerdings nur darauf
gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunter-
nehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass
die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders
als vom Unternehmen) dargestellt ist.

Kleinmachnow,  05. September 2008

Im Auftrag
(Grunenberg)

Berichtigung der Bekanntmachung der Beschlüsse
der nichtöffentlichen Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2008

(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Zossen am 20. Juli 2008, Seite 6)
Der Beschluss 065/08 - Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 24.03.2008, eingegangen bei der Stadt Zossen am 25.03.2008: Erstattung der entstandenen
Kosten durch die Umprofilierung der Deponie Zossen „Weinberge“ durch Einreichung einer Klage gegen die Verursacher (Wiedervorlage) – wurde
ablehnend beschlossen und fälschlicherweise im Amtsblatt bekannt gemacht.

Bekanntmachung über die Sitzung des Wahlausschusses
zur Feststellung des endgültigen Ergebnisses

für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung/des Ortsbeirats
am Sonntag, 28. September 2008

Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses findet am 01. Oktober 2008 um 17:00 Uhr im Rathaus Zossen,
Konferenzraum, Marktplatz 20/21, 15806 Zossen statt.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Jede Person hat Zutritt zu der Sitzung. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin ist befugt,
Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Sitzungsraum zu verweisen (§ 4 Abs. 1 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung).
Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Wahlleiter/der Wahlleiterin mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind (§ 16 Abs. 3
Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz).

Zossen, 04. September 2008

Ahlgrimm
Wahlleiter der Stadt Zossen
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Abstimmungsbehörde: Stadt Zossen – Die Bürgermeisterin –

Gemeinde: Stadt Zossen

Stimmkreis: Nr. 25, Teltow-Fläming II

Bekanntmachung
über die Durchführung eines Volksbegehrens

„Keine neuen Tagebaue – für eine zukunftsfähige Energiepolitik“

Die Vertreter der Volksinitiative „Keine neuen Tagebaue - für eine zukunfts-
fähige Energiepolitik“ haben fristgemäß die Durchführung eines Volksbe-
gehrens verlangt. Die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des
Landtages Brandenburg haben innerhalb der Frist des § 13 Abs. 3 des
Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) keine Klage gegen die Zulässigkeit
des Volksbegehrens anhängig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerinnen und
Bürger ab dem

10. Oktober 2008 bis zum 9. Februar 2009

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten in den folgenden
Eintragungsräumen unterstützt werden:

Stadtverwaltung Zossen – Bürgerbüro –
Marktplatz 20
15806 Zossen

zu den Zeiten
– Montag: 08.00 Uhr - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
– Dienstag: 08.00 Uhr - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
– Donnerstag: 08.00 Uhr - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
– Freitag: 08.00 Uhr - 14.00 Uhr
– Jeden 1. Sonnabend

im Monat 08.00 Uhr - 13.00 Uhr

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung mit §§ 5
und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) alle deut-
schen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung oder
spätestens am 9. Februar 2009

– das 18. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 10. Februar 1991
geboren sind,

– seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren ständigen
Wohnsitz haben sowie

– nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Die Unterstützung des Volksbegehrens geschieht nach § 15 Abs. 1 VAGBbg
durch die Eintragung in die Eintragungslisten. Auf Grund des § 17 VAGBbg
können die Bürgerinnen und Bürger ihr Eintragungsrecht nur bei der Ab-
stimmungsbehörde der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, bei
mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben.

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, haben sich
über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegehrensverfahrens-
verordnung - VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname,
Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, bei mehreren Wohnungen die
Hauptwohnung, sowie der Tag der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18
Abs. 1 und 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 1 VVVBbg). Eine Eintragung kann
nach § 18 Abs. 3 VAGBbg nicht mehr zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzunehmen und dies
der aufsichtsführenden Person mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Nie-
derschrift erklären, werden von Amts wegen in die Eintragungsliste einge-
tragen (§ 18 Abs. 1 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen können, können eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson)
mit der Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür ist der Hilfs-
person eine entsprechende Vollmacht durch die eintragungsberechtigte
Person auszustellen (§ 18 Abs. 1 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7 Abs. 4 VVVBbg).

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Gesetz zum mittelfristigen Ausstieg
aus der Braunkohleförderung

in Brandenburg

Art. 1

§ 3 des Landesplanungsgesetzes und Vorschaltgesetzes zum Landes-
entwicklungsprogramm für das Land Brandenburg (Brandenburgisches
Landesplanungsgesetz - BbgLPlG in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 2002 [GVBl. I 2003 S. 9], geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 28. Juni 2006 [GVBl. I S. 96]) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Nummer 12 wird folgende Nummer 13 eingefügt:

„13. Die obertägige Gewinnung von Braunkohle ist ausschließlich
in den
– in der Verordnung über die in der Verordnung über den

Braunkohlenplan Tagebau Cottbus-Nord vom 18. Juli 2006 (GVBl.
II 2006 S. 369)

– in der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau
Jänschwalde vom 5. Dezember 2002 (GVBl. II 2002 S. 689) und

– in der Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Welzow-
Süd, räumlicher Teilabschnitt I vom 21. Juni 2004 (GVBl. II 2004
S. 614)

festgelegten Abbaugrenzen zulässig.“

b) Die bisherigen Nummern 13 bis 15 werden Nummern 14 bis 16.

c) In der Nummer 15 (neu) wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„Die Revitalisierungs- und Entwicklungsbemühungen von Gemein-
den für Siedlungen, die durch den Braunkohleabbau ehemals zur
Umsiedlung vorgesehen waren, sind zu unterstützen.“

2. Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
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„(2) Die in Absatz 1 enthaltenen Ziele mit Ausnahme der Ziele der
Nummern 13 und 15 gelten nur so lange fort, bis sie durch Wirksam-
werden entsprechender oder widersprechender Ziele in den gemein-
samen Landesentwicklungsplänen nach Artikel 8 des Landesplanungs-
vertrages ersetzt werden. Entsprechendes gilt für die Anlagen 1 bis 3
des Gesetzes.
Pläne und Programme, die dem in Nummer 13 des Absatzes 1 genann-
ten Ziel widersprechen, sind unzulässig.“

Art. 2

Dem § 8 des Gesetzes über die Errichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit
und zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung im Land Brandenburg
(Brandenburgisches Verwaltungsgerichtsgesetz - BbgVwGG - vom 22. No-
vember 1996 [GVBl. I S. 317] geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29. Juni 2004 [GVBl. I S. 281]) wird folgender Absatz angefügt:

„(4) Jeder Einwohner und jede nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
des Bundes anerkannte Vereinigung mit Sitz im Land Brandenburg kann,
ohne eine Verletzung eigener Rechte geltend zu machen, gegen be-
hördliche Entscheidungen und Pläne, die entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 13
BbgLPlG die obertägige Gewinnung von Braunkohle zulassen oder die
planerischen Voraussetzungen schaffen, vor dem zuständigen
Verwaltungsgericht vorgehen.“

Art. 3

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz zur Förderung der Braun-
kohle im Land Brandenburg vom 7. Juli 1997 (GVBl. I S. 72) aufgehoben.

Art. 4

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:

Ehrhard Lehmann Norbert Wilke
Mühlenweg 52 b Großbeerenstraße 7
03119 Welzow, OT Proschim 14482 Potsdam

Burkhard Voß Dr. Elke Seidel
Rudolf-Breitscheid-Straße 156 Birkhorst 4 b
14482 Potsdam 14547 Beelitz

Tom Kirschey Christoph Schilka
Fürstenberger Straße 6 Lindenstraße 4
16775 Stechlin, OT Menz 03096 Guhrow

Axel Vogel Wolfgang Renner
Rudolf-Breitscheid-Straße 22 Byhleguhrer Dorfstraße 100
16225 Eberswalde 15913 Byhleguhre-Byhlen

Thomas Nord Carolin Steinmetzer-Mann
Domstraße 27 Rosenweg 6
14482 Potsdam 03238 Massen

Die Gesetzesbegründung: A. Allgemeines und B. zu den einzelnen
Vorschriften liegt im Bürgerbüro für jedermann zur Einsicht aus.

Zossen, den 16. September 2008

(Dienstsiegel)

Die Abstimmungsbehörde
– Schreiber, Bürgermeisterin –

Ende der amtlichen Bekanntmachungen


